
 

 

3. Änderungstarifvertrag 
vom 5. Dezember 2022 
zum Entgelttarifvertrag vom 13. Juni 2007 (TV UK-Entgelt) 
der Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm  
(TV UK-Entgelt-Ä3) 

 

gültig ab 1. Oktober 2022 

Zwischen 
 

Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU) e. V., 
vertreten durch den Vorstand 

 

einerseits und  
 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Baden-Württemberg 

 

andererseits wird folgender Tarifvertrag vereinbart: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ 1 Entgelterhöhung 
 

(1) 1Das monatliche Tabellenentgelt nach § 4 TV UK-Entgelt erhöht sich ab dem 1. Januar 2024 um 
250 Euro. 2Die sich aus den Erhöhungen ergebenden Beträge werden wie folgt gerundet: Ab-
rundung von Cent-Beträgen unter 50 Cent beziehungsweise Aufrundung von Cent-Beträgen ab 
50 Cent auf volle Euro-Beträge. 
 

(2) 1Die Beträge der ab 1. Januar 2024 maßgebenden Entgelttabelle werden entsprechend erhöht. 
2Die Entgelttabelle ist die Anlage A (gültig ab 1. Januar 2024). 
3Die Beträge der ab 1. Januar 2024 maßgebenden Entgelttabelle Pflege- und Funktionsdienst 
werden entsprechend erhöht. 4Die Entgelttabelle Pflege- und Funktionsdienst ist die Anlage B 
(gültig ab 1. Januar 2024). 
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§ 2  Änderung des Tarifvertrages  
 

Der Entgelttarifvertrag (TV UK-Entgelt) vom 13. Juni 2007 in der Fassung des zweiten Änderungs-
tarifvertrages vom 3. Mai 2021 wird wie folgt geändert: 
 
 

1. Anlage D, Teil F Nummer 1 „Sozial- und Erziehungsdienst“ erhält für die Gruppe „Sozialarbeite-
rinnen und Sozialpädagoginnen“ mit Wirkung zum 1. Januar 2023 folgende geänderte Fassung:  
 

„Entgeltgruppe 10 
Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.“ 
 

2. § 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Abweichend von Absatz 2 können die Anlagen A, B und C mit einer Frist von einem Monat 
zum Schluss eines Kalendermonats frühestens zum 30. April 2024 in Schriftform gekündigt 
werden.“ 

 
 

3. Die Bezeichnungen der Anlagen am Ende des Tariftextes werden wie folgt geändert: 
 

Anlagen 
Anlage A: Entgelttabelle (gültig ab 1. Januar 2024) 
Anlage B: Entgelttabelle Pflege- und Funktionsdienst (gültig ab 1. Januar 2024) 
Anlage C:  
- Teil 1 Zulagen für Bewährungs-, Zeit-, Tätigkeits- oder Fallgruppenaufstiege (gültig ab 1. Januar 2024) 
- Teil 2 Zulagen aus Anlage D Teil C Ziffer 22 – Lehrkräfte an Schulen (gültig ab 1. Januar 2024) 
 
 

4. Die Anlagen A, B und C erhalten die sich aus den Anlagen A, B und C dieses Tarifvertrages er-
gebende Fassung. 

 
 
 

§ 3 Maßregelungsklausel 
 
 

(1) 1Jede Maßregelung von Beschäftigten aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Tarifrunde 
unterbleibt. 2Maßregelungen, die bereits erfolgt sind, werden durch ausdrückliche schriftliche 
Erklärung gegenüber den betroffenen Beschäftigten rückgängig gemacht. 

 

(2) Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Tarifbe-
wegung, keine Rechtstreitigkeiten gegeneinander zu führen. 

 
 
 

§ 4  Inkrafttreten  
 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 
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Anlage A – Entgelttabelle 
 

Entgelttabelle gemäß § 4 TV UK-Entgelt 
 

gültig ab 1. Januar 2024 (Angaben monatlich in Euro) 
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Anlage B 
 

Entgelttabelle Pflege- und Funktionsdienst gemäß § 4 TV UK-Entgelt 
 

gültig ab 1. Januar 2024 (Angaben monatlich in Euro) 
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Anlage C – Teil 1 
 

Zulagen für Bewährungs-, Zeit, Tätigkeits- oder Fallgruppenaufstiege 
 

gültig ab 1. Januar 2024 (Angaben monatlich in Euro) 
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Anlage C – Teil 2 
 

Zulagen aus Anlage D Teil C Ziffer 22 – Lehrkräfte an Schulen 
 

gültig ab 1. Januar 2024 (Angaben monatlich in Euro) 
 
 

 


